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Sachentscheidung trotz Vorlage an den Großen Senat des BSG           
(§ 41 Abs. 4 SGG) - BSG-Urteil vom 12.06.1996 - 5 RJ 2/96 
 
Sachentscheidung trotz Vorlage an den Großen Senat des BSG (§ 41     
Abs. 4 SGG);                                                         
hier: BSG-Urteil vom 12.06.1996 - 5 RJ 2/96 -                        
1. Die Vorlage einer Rechtsfrage durch einen Senat des BSG an den    
   Großen Senat zur Rechtsfortbildung (§ 41 Abs. 4 SGG) hindert      
   einen anderen Senat nicht an einer dieser Rechtsfrage             
   betreffenden Sachentscheidung.                                    
2. §§ 43 Abs. 2 Satz 4, 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 302 b Abs. 3         
   SGB VI i.d.F. des 2. SGB VI-ÄndG stellen klar, daß die            
   Arbeitsmarktlage bei der Beurteilung einer Erwerbsminderung in    
   allen bis 31.5.1996 nicht abschließend (rechtskräftig)            
   entschiedenen Fällen außer Betracht zu bleiben hat.               
   Dies gilt auch, soweit noch die Vorschriften der RVO zur          
   Anwendung kommen.                                                 
 

 

 


